Beitragsordnung

des Sportverein Probsteierhagen von 1947 e.V.

vom 11. Februar 2010

§ 1
Beiträge
(1)
Der monatliche Beitrag eines ordentlichen Mitgliedes beträgt 8,50 €.

(2)
Der monatliche Beitrag eines jugendlichen Mitgliedes beträgt 5,00 €. 

(3)
Der monatliche Familienbeitrag beträgt 12,50 € für die gesamte Familie. Zur Familie gehören Eltern, einschließlich der Lebenspartner unabhängig vom rechtlichen Status,  mit  mindestens einem Kind , nicht jedoch Ehe- oder Lebenspartner ohne Kinder.   Voraussetzung für den Verbleib in der Familienmitgliedschaft ist, das das Mitglied mit den anderen Familienmitgliedern in häuslicher Gemeinschaft lebt. Die Zuordnung zur Familienmitgliedschaft erfolgt auf Antrag des Mitgliedes durch den Vorstand. Fallen bei einem Mitglied die Voraussetzungen für die Familienmitgliedschaft weg, hat das Mitglied dies dem Vorstand unverzüglich anzuzeigen.
(4)
Der monatliche Beitrag eines passiven Mitgliedes beträgt 2,60 €. Passives Mitglied ist ein Mitglied, das nicht am Sportbetrieb teilnimmt. Die Einordnung als passives  Mitglied erfolgt auf Antrag des Mitgliedes durch den Vorstand.

§ 2

Beitragszahlung
(1)
Die Beitragszahlung soll grundsätzlich durch Bankeinzug oder Dauerauftrag des Mitglieds bargeldlos erfolgen.

(2)
Der Beitrag ist jeweils für ein Kalendervierteljahr am ersten Werktag des Kalendervierteljahres zur Zahlung fällig. Bei Neueintritten während eines Kalendervierteljahres ist  der erste Beitrag mit dem Tag der Aufnahme für den Rest des laufenden Kalendervierteljahres fällig.

§ 3

Aufnahmegebühr
Bei Neuaufnahme eines Mitgliedes fällt  eine mit der ersten Beitragszahlung zu entrichtende Aufnahmegebühr von 5,00 € an. Bei Familien gilt die Aufnahmegebühr einmalig für die ganze Familie. 

§ 4

Spartenbeiträge
(1)
Durch Beschluss des Vorstandes kann für die Mitgliedschaft in einzelnen Sparten eine einmalige oder laufende Zuzahlung/Spartenbeitrag erhoben werden.
(2)
Der laufende Spartenbeitrag darf nicht höher sein, als der monatliche Beitrag eines ordentlichen Mitgliedes. Ein einmaliger Spartenbeitrag darf die Höhe eines Jahresbeitrages eines ordentlichen Mitgliedes nicht überschreiten.

§ 5

Inkrafttreten
Die Beitragssatzung ist auf der Mitgliederversammlung am 11. Februar 2010 beschlossen worden. Sie tritt am 11.02.2010 in Kraft.
Probsteierhagen, den 11. Februar 2010

	…………………………………….......
	……………………………………….

	Peter Lüneburg

1. Vorsitzender
	Angelika Schlauderbach

2. Vorsitzende


	…………………………………………..

	Birgit Lübcke

Schriftführerin


1. Änderung JHV  Februar 2011
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